
 

 

DIENSTGEBÄUDE 
Am Klafferer 3 · 83043 Bad Aibling 
Tel. 08031 392-01 · Fax 08031 392-9001 
poststelle@lra-rosenheim.de 
www.landkreis-rosenheim.de 

ÖFFNUNGSZEITEN 
DO 08:30 - 11:30 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

BANKVERBINDUNGEN 
SPARKASSE ROSENHEIM-BAD AIBLING 
IBAN: DE71 7115 0000 0000 0220 12·BIC: BYLADEM1ROS 
VB RB ROSENHEIM-CHIEMSEE EG 
IBAN: DE91 7116 0000 0000 0007 44·BIC: GENODEF1VRR 

 

LANDRATSAMT ROSENHEIM · Postfach 10 04 65 · 83004 Rosenheim 

Jägervereinigung Rosenheim e. V.  
Herrn Jakob Hündl 
 
Landesjagdverband Bayern e.V.      Nur per E-Mail 
Kreisgruppe Bad Aibling 
Herrn Christian Hilz 
 
Landesjagdverband Bayern e.V. 
Kreisgruppe Wasserburg a. Inn 
Herrn Peter Wimmer 

      
 
Aufwandsentschädigung und Übernahme der Entsorgungskosten für Fuchskadaver 
Änderungen im Jahr 2026 
 
Anlagen 
Abgabestellen für erlegte Füchse 
QR-Code 
Merkblatt Elektronische Meldung von abgegebenen Füchsen 
 
Sehr geehrte Herren Vorsitzende, 
 
in unserem Schreiben vom 14.07.2025 haben wir Sie zuletzt darüber informiert, dass für die Ab-

gabe von im Lks. Rosenheim erlegter Füchse eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 € je 

Fuchs sowie die Entsorgungskosten für Fuchskadaver als freiwillige Leistungen des Landkreises 

gewährt werden.  

Hierfür war es erforderlich, alle Angaben wie z. B. Name, Vorname, Anschrift, Revier, Anzahl der 

Säcke und Füchse vollständig und korrekt in die ausliegenden Listen im Wertstoffhof der Stadt 

Bad Aibling sowie in den landkreiseigenen Bauhöfen in Riedering und Wasserburg einzutragen. 

Ab dem 1. Januar 2026 sind die oben genannten Angaben aus verwaltungstechnischen Gründen 
bei jeder Abgabe von erlegten Füchsen ausschließlich elektronisch an das Landratsamt Rosen-

heim zu übermitteln. Auf diese Weise soll die nach wie vor hohe Fehlerquote bei der manuellen 

Eintragung in die Listen vermieden werden. 

Das Formular ist ab dem 1. Januar 2026 über den beigefügten QR-Code (am Ende dieses 

Schreibens, auf dem an den Abgabestellen aushängenden Merkblatt oder auf unserer Homepage 

Staatliches Veterinäramt 

Dr. Kristina Moser  
Zimmer-Nr. 002a 
Tel. 08031 392-6327 
vetamt@lra-rosenheim.de 
 
 
 
 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSER ZEICHEN DATUM 
                  03.12.2025 
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unter https://www.landkreis-rosenheim.de/verbraucherschutz-veterinaerwesen/#staatliches-vete-

rinaeramt-aufwandsentschaedigung-fuer-die-abgabe-erlegter-fuechse) aufrufbar. 

Um die fristgerechte Auszahlung der Aufwandsentschädigung sicherstellen zu können, bitten wir 

die Jägerschaft, alle erforderlichen Angaben unverzüglich und vollständig in das Online-Formular 

einzutragen sowie die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben zu bestätigen. Wie bereits in 

der Vergangenheit praktiziert werden wir diese Angaben weiterhin regelmäßig überprüfen. 

Die Auszahlung erfolgt wie bisher per Banküberweisung jeweils zum 31.05. und 30.11. eines Jah-

res. 

Wir möchten in diesem Zusammenhang nochmals darauf hinweisen, dass Füchse ausschließlich 

in sauberen, unbeschichteten und gut verschlossenen Papiersäcken (TBA-tauglich) an den Ab-

gabestellen angeliefert werden müssen. Auf den Säcken müssen zwingend der Name des 
Schützen, das Revier und die Anzahl der Füchse leserlich vermerkt sein! 

Den Wertstoffhof der Stadt Bad Aibling sowie die Kreisbauhöfe in Riedering und Wasserburg wer-

den wir gesondert benachrichtigen. 

Wir bitten Sie, Ihre Mitglieder zeitnah zu informieren und bedanken uns im Voraus für Ihre Unter-

stützung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Dr. Andiel 
Ltd. Veterinärdirektor 
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Anlagen: 
 

1. Abgabestellen für erlegte Füchse im Landkreis Rosenheim 
 

a. Wertstoffhof der Stadt Bad Aibling 
 
Dienstag 08:00 - 12:30 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr  

Mittwoch 08:00 - 12:30 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr  

Donnerstag 09:00 - 12:30 Uhr  14:00 - 18:00 Uhr  

Freitag 09:00 - 12:30 Uhr  14:00 - 18:00 Uhr  

Samstag 08:00 - 13:00 Uhr  
 

b. Kreisbauhof Riedering 
 

Montag 08:00 - 12:00 Uhr 

Donnerstag 13:00 - 16:00 Uhr 
 

c. Kreisbauhof Wasserburg 
 
Mittwoch 13:00 - 16:00 Uhr 

 

2. QR-Code:  
 

 

 

Freigabe ab 01.01.2026! 


